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Bekanntmachung
über die Regelung des Verkehrs mit Hafer.

Vom 13. Februar 1915.
Der Bundesrat hat auf Grund des 8 3 des Gesetzes

über die Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen
Maßnahmen usw. vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S.
327) folgende Verordnung erlassen:

I . Beschlagnahme
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Mit dem Beginne des 16. Februar 1915 sind die im
Reiche vorhandenen Vorräte an Hafer für das Reich, ver¬
treten durch die Zentralstelle zur Beschaffung der Heeres¬
verpflegung in Berlin, beschlagnahmt. Als Hafer im Sinne
dieser Verordnung gelten auch geschrotener oder gequetschter
Hafer sowie Mengkorn aus Hafer und Gerste.

8 2
Bon der Beschlagnahme werden nicht betroffen:
a) Vorräte, die im Eigentume des Reichs, eines Bundes¬

staats oder Elsaß-Lothringens, insbesondere im Eigen¬
tum eines Militärfiskus oder der Marineverwaltung,
oder im Eigentume des Kommunalverbandes stehen,
in dessen Bezirke sie sich befinden;

b) Vorräte, die gemäß dem Beschlüsse des Bundesrats
über die Sicherstellung des Haferbedarfs für die
Heeresverwaltung vom 21. Januar 1915 (Reichs-
Gesetzbl. S . 29) für die Heeresverpflegung bereits
sichergestellt sind;

c) Vorräte an gedroschenem Hafer, die einen Doppel¬
zentner nicht übersteigen.

8 3
An den beschlagnahmten Vorräten dürfen Veränderungen

nicht vorgenommen werden, und rechtsgeschäftliche Ver¬
fügungen über sie sind nichtig, soweit nicht in den §§ 4, 16
ettoag anderes bestimmt ist. Insbesondere ist auch das Ver¬
füttern verboten, soweit es nicht durch 8 4, Abs. 3 a zu-
getQj'fen ist. Den rechtsgeschäftlichen Verfügungen stehen Ver¬
fügungen gleich, die im Wege der Zwangsvollstreckung oder
Arrestvollziehung erfolgen.

8 4
Die Besitzer von beschlagnahmten Vorräten sind be¬

rechtigt und verpflichtet, die zur Erhaltung der Vorräte er¬
forderlichen Handlungen vorzunehmen.

Zulässig sind Verkäufe an die Heeresverwaltungen, die
arineverwaltung und die Zentralstelle zur Beschaffung der

Heeresverpflegung sowie alle Veränderungen und Verfügungen,
>e nur Zustimmung der Zentralstelle erfolgen.

Trotz der Beschagnahme dürfen
a) Halter von Pferden und anderen Einhufern zur

Fütterung dieser Tiere Hafer nach dem Durchschnitt
von anderthalb Kilogramm, für jedes Tier auf den
Tag berechnet, verwenden; dieser Satz erhöht sich
für die Zeit bis zum 28. Februar 1915 einschließ¬
lich um einen Zuschlag von einem Kilogramm auf
den Tag berechnet; der Bundesrat wird unter Be¬
rücksichtigung der Ergebnisse der Vorratsermittlung
vom 1. Februar 1915 bestimmen, ob und welcher
Zuschlag für die Zeit vom 1. März 1915 ab zu
gelten hat;

) Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe das zur
Frühjahrsbestellung erforderliche Saatgut zur Saat
verwenden, und zwar anderthalb Doppelzentner auf
us Hektar; die Landeszentralbehörden sind er¬

mächtigt, die Saatgutmenge im Falle dringenden
wirtschaftlichen Bedürfnisses für einzelne Betriebe
v-̂er ganze Bezirke bis auf zwei Doppelzentner auf

. üa-o Hektar zu erhöhen;
«."Sehmer landwirtschaftlicher Betriebe und
Händler Saathafer für Saatzwecke liefern, der nach-

eislich aus landwirtschaftlichen Betrieben stammt,
ie sich in den letzten zwei Jahren mit dem Ver-
ufe von Saathafer befaßt haben; anderer Saat-

mQ 55 .°Qrt uur mit Genehmigung der zuständigen
ft* w e Saatzwecke geliefert werden;Händler ibre o..im- iihre Vorräte mit Zustimmung des Kom-
äußernin  dessen Bezirke sie lagern, ver-

e) Unternehmer gewerblicher Betriebe ihre Vorräte zur
Herstellung von Nahrungsmitteln verarbeiten; sie
haben bis zum Fünften jeden Monats über die im
abgelaufenen Monat eingetretenen Veränderungen
ihrer Vorräte der Zentralstelle zur Beschaffung der
Heeresverpflegung Anzeige zu erstatten.

8 5
Die Wirkungen der Beschlagnahmeendigen mit der Ent¬

eignung oder mit den nach 8 4 zugelassenen Veräußerungen
oder Verwendungen. -

8 6
Ueber Streitigkeiten, die sich aus der Anwendung der

88 1 bis 5 ergeben, entscheidet die höhere Verwaltungsbe¬
hörde endgültig.

8 7
Wer unbefugt beschlagnahmte Vorräte beiseite schafft,

beschädigt oder zerstört, verfüttert oder sonst verbraucht,
verkauft, kauft oder ein anderes Veräußerungs- oder Er-
werbsgeschäft über sie abschließt, wird mit Gefängnis bis
zu einem Jahre oder mit Geldstrafe bis zu zehntausend
Mark bestraft.

Ebenso wird bestraft, wer die zur Erhaltung der Vor¬
räte erforderlichen Handlungen pflichtwidrig unterläßt, oder
wer als Saathafer erworbenen Hafer zu anderen Zwecken
verwendet, oder wer die Anzeige(8 4 Abs. 3e) nicht in
der gesetzten Frist erstattet oder wissentlich unrichtige oder
unvollständige Angaben macht.

II . Enteignung
8 8

Das Eigentum an den beschlagnahmten Vorräten geht
vorbehaltlich der Vorschriften im Abs. 2 und 3 durch An¬
ordnung der zuständigen Behörde auf das Reich, vertreten
durch die Zentralstellzur Beschaffung der Heeresverpflegun g,
über. Beantragt die Zentralstelle zur Beschaffung der Heers¬
verpflegung die Uebereignung an eine andere Person, so ist das
Eigentum auf diese zu übertragen; sie ist in der Anordnung zu
bezeichnen

Bon der Enteignung sind auszunehmen:
а) für jeden Einhufer 300 Kilogramm, soweit sie sich

im Besitze des Halters von Pferden und anderen
Einhufern befinden; dabei sind die Mengen anzu-
rcchnen, welche nach dem Maßstab des 8 4 Abs.
3a seit der Beschlagnahme verfüttert sind. Der
Bundesrat kann den Satz von 300 Kilogramm
unter Berücksichtigungder Ergebnisse der Vorrats¬
ermittlung vom 1. Februar 1915 erhöhen;

* b) das zur Frühjahrsbestellung erforderliche Saatgut,
welches sich im Besitze der Unternehmer landwirt¬
schaftlicher Betriebe befindet, nach dem Maßstab
von 8 4 Abs. 3b;

c) Saathafer, der nachweislich aus landwirtschaftlichen
Betrieben stammt, die sich in den letzten zwei
Jahren mit dem Verkaufe von Saathafer befaßt
haben;

б) der Hafer, der gemäß dem Beschlüsse des Bundes¬
rats über die Sicherstellung des Haferbedarfes für
die Heeresverwaltung vom 21. Januar 1915
(Reichs-Gesetzbl. S . 29) für die Heeresverpflegung
noch in Anspruch genommen wird.

Soweit Halter von Pferden und Unternehmer land¬
wirtschaftlicher Betriebe nicht im Besitze der vorerwähnten
Mindestmenge für ihre Pferde oder des erforderlichen
Saatguts sind und sich die zur Deckung dieses Bedarfs
benötigten Mengen im Bezirke des Kommunalverbandes be¬
finden, geht das Eigentum der beschlagnahmten Mengen
durch Anordnung der zuständigen Behörde bis zur Höhe
dieses Bedarfs auf den Kommunalverband über. Für die
Verteilung gelten die Vorschriften des 8 23.

Der Gemeindevorstand ist verpflichtet, dafür zu sorgen,
daß das Saatgut aufbewahrt und zur Frühjahrsbestellung
wirklich verwendet wird.

8 9
Die Anordnung, durch die enteignet wird, kann an

den einzelnen Besitzer oder an alle Besitzer des Bezirkes
oder eines Teiles des Bezirkes gerichtet werden; im ersteren
Falle geht das Eigentum über, sobald die Anordnung dem
Besitzer zugeht, im letzteren Falle mit Ablauf des Tages
nach Ausgabe des amtlichen Blattes, in dem die Anordnung
amtlich veröffentlicht wird.

8 10
Der Uebernahmepreis wird unter Berücksichtigungdes

Höchstpreises sowie der Güte und Verwertbarkeit der Vor¬
räte von der höheren Verwaltungsbehördenach Anhörung
von Sachverständigen endgültig festgesetzt.

Weist der Besitzer nach, daß er zulässiger Weise Vor¬
räte zu einem höheren Preise als dem Höchstpreis erworben
hat, so ist statt des Höchstpreises der Einstandspreis zu
berücksichtigen.

Soweit Vorräte nicht angezeigt sind, die nach 8 8 der
Bekanntmachung über die Regelung des Verkehrs mit Brot¬
getreide und Mehl vom 25. Januar 1915 (Reichs-Gesetzbl.
S . 35) anzeigepflichtig sind, wird für sie kein Preis gezahlt.
In besonderen Fällen kann die höhere Verwaltungsbehörde Aus¬
nahmen zulassen, namentlich dann, wenn die Anzeige bis
zum 28. Februar 1915 nachgeholt wird.

8 11
Ter Besitzer der enteigneten Vorräte ist verpflichtet,

sie zu verwahren und pfleglich zu behandeln, bis der Er¬
werber sie in seinen Gewahrsam übernimmt. Dem Besitzer
ist hierfür eine angemessene Vergütung zu gewähren, die
von der höheren Verwaltungsbehördeendgültig festgesetztwird.

8 12
Bezieht sich die Anordnung auf Erzeugnisse eines

Grundstücks, so werden diese von der Haftung für Hypo¬
theken, Grundschulden und Rentenschulden frei, soweit sie
nicht vor dem 16. Februar 1915 zugunsten des Gläubigers
in Beschlag genommen worden sind.

8 13
Ueber Streitigkeiten, die sich bei dem Enteignungsver¬

fahren ergeben, entscheidet endgültig die höhere Verwaltungs¬
behörde.

8 14.
Wer den ihm als Saatgut zur Frühjahrsbestellung be¬

lassenen Hafer ohne Genehmigung der zuständigen Behörde
zu anderen Zwecken verwendet, oder wer der Verpflichtigung
des 8 11, enteignete Vorräte zu verwahren und Pfleglich
zu behandeln, zuwiderhandelt, wird mit Gefängnis bis zu
einem Jahre oder mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark
bestraft.

III . Sondervorschriften für unausgedroschene«
Hafer
8 isi

Bei unausgedroschenem Hafer erstrecken sich Beschlag¬
nahme und Enteignung auch auf den Halm.

Mit dem Ausdreschen wird das Stroh von der Be¬
schlagnahme frei. Wird erst nach der Enteignung ausge¬
droschen, so fällt das Eigentum am Stroh an den bisherigen
Eigentümer zurück, sobald der Hafer ausgedroschen ist.

8 16
Der Besitzer ist durch die Beschlagnahme oder die Ent¬

eignung nicht gehindert, den Hafer auszudreschen.
8 1?

Die zuständige Behörde kann auf Antrag desjenigen,
zu dessen Gunsten beschlagnahmtoder enteignet ist, bestimmen,
daß der Hafer von dem Besitzer mit den Mitteln seines
landwirtschaftlichen Betriebs binnen einer zu bestimmenden
Frist ausgedroschen wird. Kommt der Verpflichtete dem
Verlangen nicht nach, so kann die zuständige Behörde das
Ausdreschen auf dessen Kosten durch einen Dritten vornehmen
lassen. Der Verpflichtete hat die Vornahme in seinen Wirt¬
schaftsräumen und mit den Mitteln seines Betriebs zu
gestatten.

8 18
Der Uebernahmepreis ist gemäß 8 10 festzusetzen, nach¬

dem der Hafer ausgedroschen ist.
8 19

Ueber Streitigkeiten, die sich aus der Anwendung der
88 15 bis 18 ergeben, entscheidet entgültig die höhere
Verwaltungsbehörde.

IV . Verbrauchsregelung
8 20

Die Zentralstelle zur Beschaffung der Heeresverpflegung
hat die Aufgabe, für die Verteilung der vorhandenen Hafer¬
vorräte über das Reich für die Zeit bis zur nächsten Ernte
unter Mitwirkung eines Beirats, dessen Mitglieder der Reichs¬
kanzler bestellt, zu sorgen.

8 21
Jeder Kommunalverbandhat bis zum 22. Februar

1915 der Landeszentralbehörde eine Nachweisung einzu¬
reichen über:

a) die Hafervorräte, die nach den Anzeigen auf Grund
des 8 8 der Bekanntmachung über die Regelung
des Verkehrs mit Brotgetreide und Mehl vom 25.
Januar 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 35) mit Beginn
des 1. Februar in seinem Bezirke vorhanden waren;

b) die Hafervorräte, die hiervon gemäß dem Beschlüsse
des Bundesrats über die Sicherstellung des Hafer¬
bedarfs für die Heeresverwaltung vom 21. Januar
1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 29) für die Heeresver-
verpflegung angefordert sind; N

c) die Hafervorräte, die im Eigentume des Reichs,
eines Bundesstaates oder Elsaß-Lothringens, ins-



besondere im Eigentum eines Militärfiskus oder
der Marineverwaltung standen:

6 ) die Hafervorräte , die in seinem Eigentume standen
und sich in seinem Bezirke befanden;

e ) die Hafermenge , die in seinem Bezirke zu Saat¬
zwecken in Anspruch genommen wird;

f ) den Saathafer , der in seinem Bezirke nach 8 8
Abs . 2 c von der Enteignung auszunehmen ist;

g ) die Zahl der Pferde und anderen Einhufer seines
Bezirkes nach der Zählung vom 1. Dezember 1914;

h ) die Haservorräte , die in seinem Bezirke für die
Enteignung übrig bleiben.

Die Landeszentraldehörden haben bis zum 28 . Februar
1915 der Zentralstelle zur Beschaffung der Heeresverpflegung
eine entsprechende Nebersicht , getrennt nach Kommunalver¬
bänden , einzusenden.

8 22
Die Zentralstelle zur Beschaffung der Heeresverpflegung

darf Hafer nur an die Heeresverwaltungen , die Marine¬
verwaltung , Kommunalverbände oder an die vom Reichs¬
kanzler zugelassenen Stellen abgeben.

8 23

Die Kommunalverbände haben innerhalb ihrer Bezirke
den erforderlichen Ausgleich zwischen den einzelnen Pferde¬
haltern und landwirtschaftlichen Betrieben mit den ihnen
nach 8 8 Abs . 3 übereigneten oder erforderlichenfalls von
der Zentralstelle zur Beschaffung der Heeresverpflegung über¬
wiesenen Hafervorräten selbständig herbeizuführen.

Sie regeln für ihre Bezirke den Verbrauch der Hafer-
Vorräte unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhält-
Nisse. Zu diesem Zwecke können insbesondere auf ihren Antrag
auch Vorräte enteignet werden , die Haltern von Einhufern
nach 8 8 Abs . 2a zu belassen sind . Für die Enteignung
gelten die Vorschriften der 88 8 bis 19 entsprechend.

Die Landeszentralbehörden können die Art der Regelung
vorschreiben.

§ 24
Die Kommunalverbände oder die vom Reichskanzler

zugelaffenen Stellen können ihren Abnehmern für Weiterver¬
käufe bestimmte Bedingungen und Preise vorschreiben.

8 25

Ueber Streitigkeiten , die bei der Verbrauchsregelung
(§§ 23 , 24 ) entstehen , entscheidet die höhere Verwaltungs-
behörde endgültig.

8 26
Wer den Verpflichtungen zuwiderhandelt , die ihm nach

§ 24 auferlegt sind , wird mit Geldstrafe bis zu fünfzehn-
hundert Mark bestraft.

V . Ausländischer Hafer
8 27

Die Vorschriften dieser Verordnung beziehen sich nicht
auf Hafer , der nach dem 16 . Februar 1915 aus dem Aus¬
land eingeführt wirv.

VI . Ausführungsbestimmungen
8 28

Die Landeszentralbehörden erlassen die erforderlichen
Ausführungsbestimmungen.

8 29
Wer den von den Landeszentralbehörden erlassenen

Ausführungsbestimmungen zuwiderhandelt , wird mit Ge-
fängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu
fünfzehnhundert Mark bestraft

8 30

Die Landeszentralbehörden bestimmen , wer als Ge¬
meindevorstand , als Kommunalverband , als zuständige Behörde
und als höhere Verwaltungsbehörde im Sinne dieser Ver¬
ordnung anzusehen ist.

VII . Schlußbestimmuugen
8 31

Die Heeresverwaltungen können aus den Beständen,
die auf Grund des Bundesratsbeschlusses über die Sicher-
stellung des Haferbedarfs für die Heeresverwaltung vom
21 . Januar 1915 (Reichs -Gesetzbl . S . 29 ) für die Heeres-
Verpflegung sichergestellt sind , Hafer an die Zentralstelle zur
Beschaffung der Hceresverpflegung zur Befriedigung dringender
Bedürfnisse abgeben ; sie bestimmen die zulässigen Höchstmengcn.

Die Zentralstelle verfügt über diese Mengen unter Mit¬
wirkung des Beirats.

8 32
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung

in Kraft.
Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außer¬

krafttretens.
Berlin , den 13 . Februar 1915.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers.
Delbrück.

Bekanntmachung
über die Erhöhung des Haferpreises.

Vom 13 . Februar 1915.

Der Bundesrat hat auf Grund des 8 3 des Gesetzes
über die Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen
Maßnahmen usw . vom 4 . August 1914 (Reichs -Gesetzbl . S.
327 ) folgende Verordnung erlassen:

8 1

Die Heeresverwaltungen und die Marineverwaltung
werden ermächtigt , für inländischen Hafer , den sie nach dem
31 . Dezember 1914 im Inland freihändig oder im Wege
der Enteignung oder der Requisition erworben haben , den
Erwerbspreis nachträglich um fünfzig Mark für die Tonne
zu erhöhen oder , wenn der Preis bereits gezahlt ist , fünfzig
Mark für die Tonne nachzuzahlen.

8 2
Die Bundesstaaten mit selbständigen Heeresverwaltungen

vereinbaren die Grundsätze , nach denen die Zahlung zu leisten ist.
8 3

Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung
in Kraft.

Berlin , den 13 . Februar 1915.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers.

Delbrück.

Bekanntmachung
über die Hoch st preise für Hafer.

Vom 13 . Februar 1915.

Der Bundesrat hat auf Grund des 8 5 des Gesetzes,
betreffend Höchstpreise , vom 4 . Aug . 1914 (Reichs -Gesetzbl.
S . 339 ) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17 . Dez.
1914 (Reichs -Gesetzbl . S . 516 ) folgende Verordnung erlassen:

8 1

Für inländischen Hafer werden folgende Höchstpreise
festgesetzt . Der Höchstpreis beträgt für die Tonne in:

M JC

Aachen. 273 Hamburg . . . 269

Berlin . . . . 264 Hannover . . . 270

Braunschweig . . 269 Kiel. 268

Bremen . . . . 271 Königsberg i . Pr. 256

Breslau . . . . 256 Leipzig . . . . 266

Bromberg . . . 258 Magdeburg . . ' . 268

Cassel . . . . 270 Mannheim . . . 274

Cöln. 273 München . . . . 272

Danzig . . . . 259 Posen . . . . 257

Dortmund . . . 275 Rostock . . . . 262

Dresden . . . . 264 Saarbrücken . . 276

Duisburg . . . 274 Schwerin i . M. 262

Emden . . . . 270 Stettin . . . . 261

Erfurt . . . . 269 Straßburg i . E . . 275

Frankfurt a . M . . 273 Stuttgart . . . 272

Gleiwitz . . . . . 254 Zwickau . . . . . 267

Die Höchstpreise gelten nicht für Saathafer , der nach¬
weislich aus landwirtschaftlichen Betrieben stammt , die sich
in den letzten zwei Jahren mit dem Verkaufe von Saathafer
befaßt haben.

8 2
In den im 8 1 nicht genannten Orten (Nebenorten ) ist

der Höchstpreis gleich dem des nächstgelegencn , im 8 1 ge-
nannten Ortes (Hauptort ) .

Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen be¬
stimmten höheren Verwaltungsbehörden können einen nied¬
rigeren Höchstpreis festsetzen . Ist für die Preisbildung eines
Nebenorts ein anderer als der nächstgelegene Hauptort be-
stimmend , so können diese Behörden den Höchstpreis bis zu
dem für diesen Hauptort festgesetzen Höchstpreis hinaufsetzen.
Liegt dieser Hauptort in einem anderen Bundesstaate , so ist
die Zustimmung des Reichskanzlers erforderlich.

8 3

Der Höchstpreis bestimmt sich nach dem Orte , an dem
die Ware abzunehmen ist . Abnahmeort im Sinne dieser
Verordnung ist der Ort , bis zu welchem der Verkäufer die
Kosten der Beförderung trägt.

II . Zu Abschnitt 1 der Verordnung
Zu8 l

Gemenge , in dem sich Hafer befindet , und das nicht ausschlfttz.
lich aus Hafer und Gerste besteht , bleibt , soweit es nicht durch
,ie Bekanntmachung über die Regelung des Verkehrs nitz
Brotgetreide vom 25 . Januar 1915 erfaßt wird , von
Beschlagnahme frei , wenn es mit seinen anderen Bestand,
teilen zusammen gewachsen ist.

Zu 8 3

Auf das Verfütterungsverbot von Hafer an ander,
Tiere , als Einhufer , wird besonders hingewiesen . Etp,«
zugelässene Ausnahmen werden für die beschlagnahmten Vor.
räte hinfällig.

Zu 8 ^ Abs . 3a
Das hiernach den Haltern von Pferden und andere,

Einhufern gestattete Verfüttern von Hafer darf nur aus de,
in ihrem Besitze befindlichen Beständen erfolgen . Die Halte,
von Pferden sind ausdrücklich darauf hinzuweisen , daß auf
die Zuweisung eines höheren Quantums angesichts de,
Knappheit der Vorräte nicht gerechnet werden kann , uni
daß sie deshalb auf eine zweckmäßige Einteilung ihres Haf
futters Bedacht nehmen müssen.

Zu § 4 Abs . 3b
Einen Antrag auf Erhöhung der Saatgutmenge

den ganzen Kreis auf 2 Doppelzentner für das Hek
werde ich der Landwirtschaftskammer vorlegen . Die Ent
scheidung über den Antrag ist dem Oberpräsidenten übch
tragen . _

Zu 8 4 Abs . 3c
Der Nachweis , daß es sich um Saathafer handelt , M

immer dann als geführt , wenn anerkannte Saatgutwirt .»
schäften den Hafer liefern . Diese sind im gemeinsam !,!
Tarif - und Verkehrsanzeiger für den Güter - und Tarifve»
kehr veröffentlicht . (Sondernummer vom 5 Septemb»
1914 ) Händlern , die Saathafer zum Zwecke des Weiten»
Verkaufs beziehen , ist derselbe von den Saatgutwirtschastei»
oder Landwirten in plombierten Säcken zu liefern . Er iif
mit diesem Verschluß weiter zu geben . Saatgutwirtschafte «!
Händler und Landwirte haben den Verbleib des verkaufte«
Saathafers der zuständigen Behörde unter Bezeichnung deß
Erwerbers nachzuweisen.

Zu 8 4 Abs . 3d
Hier kommen Verkäufe an Halter von Pferden uck

anderen Einhufern in Höhe des Mindestquantums von 30«
Kg . für 1 Einhufer in Betracht.

Zu 8 46
Die hier erteilte Erlaubnis gewährt kein Anrecht a»

Verarbeitung des ganzen im Besitze der gewerblichen Unters
nehmung befindlichen Vorrates an inländischem Hafer ; viel»
mehr kann erforderlichenfalls auch auf diese Mengen buch
Enteignung zurückgegriffen werden . Wegen des aus dei-
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8 4

Die Höchstpreise gelten für Lieferung ohne Sack . Für
leihweise Ueberlassung der Säcke darf eine Sackleihgebühr
bis zu einer Mark für die Tonne berechnet werden . Werden
die Säcke nicht binnen einem Monat nach der Lieferung zu¬
rückgegeben , so darf die Leihgebühr dann um - fünfundzwanzig
Pfennig für die Woche bis zum Höchstbetrage von zwei
Mark erhöht werden . Werden die Säcke mitverkauft , so
darf der Preis für den Sack nicht mehr als achtzig Pfennig
und für den Sack , der fünfundsiebzig Kilogramm oder mehr
hält , nicht mehr als eine Mark zwanzig Pfennig betragen.
Der Reichskanzler kann die Sackleihgebühr und den Sack¬
preis ändern . Bei Rückkauf der Säcke darf der Unterschied
zwischen dem Verkaufs - und dem Rückkaufspreise den Satz
der Sackleihgebühr nicht übersteigen.

Die Höchstpreise gelten für Barzahlung bei Empfang;
wird der Kaufpreis gestundet , so dürfen bis zu zwei vom
Hundert Jahreszinsen über Reichsbankdiskont hinzugeschlagen
werden.

Die Höchstpreise schließen die Beförderungskosten ein,
die der Verkäufer vertraglich übernommen hat . Der Ver¬
käufer hat auf jeden Fall die Kosten der Beförderung bis
zur Verladestelle des Ortes , von dem die Ware mit der
Bahn oder zu Wasser versandt wird , sowie die Kosten des
Einladens daselbst zu tragen.

Beim Umsatz des Hafers durch den Handel dürfen dem
Höchstpreis Beträge zugeschlagen werden , die insgesamt
vier Mark für die Tonne nicht übersteigen dürfen . Dieser
Zuschlag umfaßt insbesondere Kommissions -, Vermittelungs¬
und ähnliche Gebühren sowie alle Arten von Aufwendungen;
er umfaßt die Auslagen für Säcke und für Fracht von dem
Abnahmeorte nicht.

8 5

Diese Höchstpreise gelten nicht für Hafer , der durch die
im 8 22 der Verordnung des Bundesrats über die Regelung
des Verkehrs mit Hafer vom 13 . Februar 1915 (Reichs-
Gesetzbl . S . 81 ) bezeichneten Stellen abgegeben wird , sowie
für Weiterverkäufe dieses Hafers.

8 6

Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung
in Kraft . Der Bundesrat bestimmt den Zeitpunkt des Außer¬
krafttretens.

Die Bekanntmachung über die Höchstpreise für Hafer
vom 19 . Dezember 1914 (Reichs -Gesetzbl . S . 531 ) wird
aufgehoben.

' Berlin , den 13 . Februar 1915.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers.
Delbrück.

Bekanntmachung.
L 1423 . Zur Ausführung der vorstehenden abgedruckten

Verordnung des Bundesrats über die Regelung des Verkehrs
mit Hafer sind folgende Bestimmungen ergangen:

I . Behörden
Kommunalverbände im Sinne der Bundesratsverordnung

sind die Stadt - und Landgemeinden.
Höhere Verwaltungsbehörde ist der Regierungspräsident.
Wo die Verordnung von der „ zuständigen Behörde " spricht,

ist darunter in den Landkreisen der Landrat zu verstehen.
Gemeindevorstände sind die Gemeindeobrigkeiten nach den

Städte - und Landgemeindeordnungen.

Ordnung verwiesen
Bei den bis zum 5 . jeden Monats vorzulegenden Aig

zeigen über die monatlichen Veränderungen ist erst » ,«
wn den am 1 . Februar 1915 nach der Deklaration fco,’
fanden gewesenen Vorräten , später von der letzten MonA
wchweisung auszugehen.

III . Zum Abschnitt 2 der Verordnung
Zu 8 8 Abs . 2 a.

Zunächst können nur diejenigen Halter von Pferden uni
anderen Einhufern in Betracht kommen , die das Quant«
von 300 Kg . besitzen ; bei Anrechnung der bereits verfüttert »!-
Mengen (§  4 Abs . 3 a ) ist von der Deklaration auszugch
und die Differenz zwischen den in ihr enthaltenen AngM
und den zur Zeit der Enteignung vorhandenen Vorräte-
unter Berücksichtigung der Abgänge durch Verkäufe und W
Bedarfs an Saathafer zu ermitteln.

Zu 8 8 Abs . 3.

Durch diese Vorschrift wird die Ausgleichbefugnis m
Kommunalverbandes zur Versorgung der nicht im Bes»
der Mindestmenge von 300 Kg befindlichen Halter von Pseri»
und anderen Einhufern mit dieser Menge sowie mit ^W
erforderlichen Saatgut festgestellt , soweit sich die zur Deck»
des Bedarfes benötigten Mengen in seinem Bezirk befin»
Dabei darf unter keinen Umständen auf die für die Heech
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Verwaltung sichergestellter . Mengen zurückgegriffen wer » 6« ^
Zu 8 8 Abs . 4.

Die hiernach den Gemeindevorständen obliegende
st mit besonderer Sorgfalt zu erfüllen . Die GendarmevI
oachtmeister sind im weitesten Umfange zur Unterstütz »!
feranzuziehen.

Zu 8 11 - 1

Die Vergütung ist auf 1 .50 Mark für jeden ha"!
Nonat und für jede Tonne bemessen.

IV . Zu Abschnitt 4 der Verordnung fl
Zu 8 23 Abs . 2.

Durch diese Vorschrift erhält der Kommunalverband
siecht , auch auf diejenigen Mindestmengen in Höhe von

eines befand
:gabe bedarf
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zurückzugreifen , die den Haltern von Pferden und andG m ~
nnhufern belassen oder zugewiesen worden sind . Er J L)

n den Fällen von diesem Recht Gebrauch machen , in iE
öesitzer von Luxuspferden , Ponr .ys oder Eseln ohne bW
leren Schaden für diese Tiere entweder überhaupt - - Ko

Hafer belassen oder init einem geringeren Quantum beW England a
werden können . Die dadurch verfügbar werdende ME schäften fick
ind den Haltern von Pferden , die wirtschaftlich wichW Sieges wei

•<ot- -Tx. k_ : xi
Arbeitsleistungen zu verrichten haben , wie TransportpW ^ nd daher
chwere Schläge in landwirtschaftlichen Betrieben , zuzuwenW

Zu 88 22 und 24 . I
M  UnS «n

Die Kommunalverbände sind bei der Weitergabe U und «Rann 1
Hafers an die Halter von Pferden nach 8 3 der Verord ^ ^ ^ e* dieHafers an die Halter von Pserven nach g » oer « ero ^ » ^ me
Iber die Höchstpreise von Hafer vom 13 . Februar 19UB ^ Hafen
fiese Höchstpreise nicht gebunden , können vielmehr die 'M 'verichftj . 0 i
erwachsenen Transport und sonstigen Kosten sowie eirie»̂ Dampfs
emeffenen Zuschlag für etwaige Ausfälle dem Verkaufst ’-aabe “, hA
utonpn JJi£julegen.

Das Gleiche gilt für die Festsetzung von Preist tias
.;«r

ihren Abnehmern vorgeschrieben werden . . m
Eine Anzahl von Abdrücken der Bundesratsveror »»

wird den Herren Bürgermeistern zur Verteilung übe»
werden.

Rüdesheim,  den 19 . Februar 1915 . -
Der Königliche Land^
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L. 1051 . Die Musterung und Aushebung der unaus-
gebildeten Landsturmpflichtigen der Jahrgänge 1875 — 1884
finbet für sämtliche Gemeinden des Rheingaukreises in de«
Räumen der „Rheinhalle " zu Rüdesheim statt.

Es haben sich zu gestellen:

A) am Mittwoch , den 24 . Februar 1915 , vor¬
mittags 7.30 Uhr die Landsturnipflichtigen aus den
Gemeinden Eltville , Erbach , Hallgarten , Hattenheim,
Johannisberg , Kiedrich , Neudorf , Niederwalluf , Ober¬
walluf , Oestrich uud Rauenthal,

j,) am Donnerstag » den 25 . Februar 1915 , vor¬
mittags 7.30 Uhr die Landsturmpflichtigen aus den
Gemeinden Aßmannshausen , Aulhausen , Eibinzen , Espen¬
schied, Geisenheim , Lorch , Lorchhausen , Mittelheim , Pres¬
berg , Ransel , Rüdesheim , Stephanshausen , Winkel und
Wollmerschied.

Zur Gestellung sind verpflichtet , alle unausgebildeten
Landsturmpflichtigen, die in den Jahren 1875—1884 ge¬
boren sind, mit Ausnahme

1. der von der Gestellung ausdrücklich Befreiten , hier¬
zu gehören auch die zu einem geordneten und ge¬
sicherten Betriebe der Eisenbahnen , der Post , der
Telegraphie und der militärischen Fabriken unbe¬
dingt notwendigen , festangestellten Beamten und
ständigen Arbeiter , die als unabkömmlich anerkannt
sind. Die Nnabkömmlichkeitsbescheinigungen sind
jedoch mir bis zum 17 . Februar ds . Is vorzulegen,

2. der vom Dienst im Heer und der Marine Ausge¬
musterten.

Etwaige Militärpapiere (Pässe , Landsturmscheine usw.)
sind mitzubringen.

Landsturmpflichtige der Jahrgänge 1875 — 1884 , welche
sich im Ausland aushalten , sind im Bezirke derjenigen Er-
satzkommissionoder Hilfsersatzkommission gestellungspflichtig,
worin sie ihren Wohnsitz haben . Haben sie keinen Wohnsitz
im Jnlande , so sind sie im Bezirk derjenigen Ersatzkommission
oder Hilfsersatzkommission gestellungspflichtig , den sie bei der
Rückkehr nach Deutschland zuerst erreichen.

Wer seiner Gestellungspflicht nicht oder nicht pünktlich
nachkommt, hat Nachteil und Strafe zu gewärtigen.

Die Herren Bürgermeister
ersuche ich, die Bekanntmachung sofort ortsüblich zu ver-
-öffentlichen und zum Musterungsgeschäst zu erscheinen.

Rüdesheim,  den 4 . Februar 1915.

Der Zivilvorsitzende der Ersatzkoinmission,
Wagner.

Grund der deutscherseits gemachten Mitteilungen über
den Gebrauch neutraler Flaggen durch englische .Han¬
delsdampfer vom britischen Gesandten Johnstone nähere
Informationen Am 7. Febr . teilte Johnstone mit,
daß die englische Regierung bisher keine Bekannt-
machung in dieser Hinsicht veröffentlichte , daß aber
da - Fuhren neutraler Flaggen eine erlaubte aewohn-
hertsmaßrge Kriegslist sei , welche nur gewissen Ein-
ichcanrungen ilnterworfen sei.

«Heldentaten " der englischen Minenleger.
: : Amsterdam,  19 . Febr . Nach einer Renier-

meldung aus London veröffentlichte die Admiralität
offenbar zur Beruhigung der Bevölkerung und Schiff¬
fahrt einen Bericht über die erfolgreiche Tätigkeit
der Minenlegerschiffe an der Ostküste Englands , na¬
mentlich bei Scarborough . Es sei eine Schilderung
der glänzendsten Heldentaten . Reuter sagt wörtlich:
„Einige der Schistsloffiziere sind verschiedene Male
mit ihren Schleppern in die Luft geflogen , doch setzten
sie ruhig ihre Arbeit fort . ( ? ) Die Mincnfeger haben
sich im Dunkeln bei Wind und Wetter in die gefähr¬
lichen Minenfelder gewagt und eine sichere Durch¬
fahrt ( ? ) gebahnt , wodurch zahlreiche Schiffe und Men¬
schenleben vom Untergang errettet wurden ."

Ein englischer Dampfer überfällig.
: : Rotterdam,  19 . Febr . Wie der „ Cour ."

aus London erfährt , ist von der britischen Admira-
Llrtät allgemein die Nachahmung aller neu¬
tralen Schutzmaßnahmen  den Schiffahrtslinien
angeraten worden . Der e n g l i s ch e D a m p f e r „ N e l
fort"  ist seit drei Tagen überfällig.

Wer Brotgetreide verfüttert , versündigt
sich am Vaterland und macht sich strafbar.

laasoasi

Lokale u. Vermischte Nachrichten.

Auszeichnungen vor dem Feinde.
ist Hallgarten , 18 . Febr . Die Hessische Tapfer-

keitsmedaille  wurde dem Gefreiten Michael Peter
von hier , der sich bei dem Hessischen Sanitätskorps befindet,
verliehen.

**» Aus dem Rheingau, 19. Febr. ' Mit dem
„Eisernen Kreuze"  wurden ausgezeichnet der Ober-
leutnant zur See G r ü n e r t aus Geisenheim und der
Sergeant Johannes Happ  aus Lorchhausen int Res-
Regt . Nr . 80.
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Bekanntmachung.
: B. 96. Der Kriegsausjchuß der Landesversicherungsanstalt

Hessen-Nassau hat in seiner letzten Sitzung einstimmig beschlossen
das den Hinterbliebenen der Versicherten, die infolge ihrer dem
Vaterlande geleisteten Kriegshilfe gefallen oder gestorben sind, oder
-innerhalb sechs Monaten nach Friedensschlnß noch versterben sollten
aus dem für Kriegswohlfahrtzwecke bewilligten Mitteln eine ein-
malige freiwillige

, , Danke«- und Ghrengabe
| -gespendet wird und zwar:

für die Witwe . . Wx,
für ein Kind bis zu 15 Jahren . 30 Mk.
für 2 Kinder bis zu 15 Jahren zusammen . . . . 50 Mk.

fl«.'. * m«n ,rr al§ 2 Kinder bis zu 15 Jahren zusammen 70 Mk.
'Mit der Maßgabe, daß die Gesamtsumme dieser Aufwendungen
den Betrag von 250 0->0 Mk. nicht übersteigen darf.

^Voraussetzung für Bewilligung der Spende ist:
! ' Ar . Versicherten müssen vor dem Eintritt in den Kriegs-

oiecht zuletzt Beitragsmarken der Landes-Versicheruiigs-Anstalt
Hessen-Nassau verwendet sein.

' Wartezeit für Invalidenrente muß erfüllt und die Anivart-
Ichaft erhalten sein.

! ' „ Hinterbliebenen dürfen von einer anderen Landesversicherungs-
anstatt oder Sonderanstalt nicht eine gleichartige Gabe erhalten
r! en  Srerr na<̂ Empfang der Gabe der Landesversicherungsanstalt
Hchen-Nasiau annehmen.

unb  Anweisung der Spenden erfolgt von Amts-
dneA „r ' Feststellung der Hinterbliebenenbezüge Der Einreichung
21 ! «J on towt « niraß « auf Gewährung der Tankes und Ehren-
.gäbe bedarf es daher nicht.

Rüdesheim, den 16. Februar 1615.
Der Vorsitzende des Bersicherungsamtes,

Wagner.

den

ing

hM . Bekanntmachung.
»FrübrniE AAA 'A frühe Saatkartoffeln zu beziehen und zwar
»für jL. o °ber  Kaiserkroneaus Moorboden zum Preise von Mk- 7.40

(hause erwartet Anmeldungen werden umgehend auf dem Rat-

— Eltville , 20 . Febr . Auf eine vom hiesigen Bürger-
Verein (Abt . für Verkehrs an die Eisenbahn -Direktion
Mainz gerichtete Eingabe um Einlegung eines Sonderzuges,
anläßlich der am Mittwoch , den 24 . Februar,  statt-
findenden Landsturm -Musterung , ist jetzt folgende Antwort
eingegangen:
Nr . B B. e 15 . Mainz  den 18 . Februar 1915.

Zum gefälligen Schreiben v. 15. Februar.
Anläßlich der Landsturm -Musterung zu Rüdsheim , am

Mittwoch , den 24 . Februar , werden wir Ihrem Wunsche
entsprechend , folgenden Sonderzug verkehren lassen:

Niederwalluf ab 6.54 Vorm.
Eltville „ 7.00
Erbach ,. 7 05
Hattenheim „ 7.11 „
Oestrich -Winkel „ 7. 17
Rüdesheim an 7.28 „

Wir ersuchen die Musterungspflichtigen auf diesen
Sonderzug hinzuweisen . B a r z e n.

A Erbach -Rheingau , 20 . Febr . Der „Rheingauer
Gartenbauverein " hielt am Samstag Abend eine Lokalver-
sammlung bei Gastwirt I u n g ab . In eindringlicher über-
zeugender Weise sprach Herr S ch l e g e l-Oestrich über die
Notwendigkeit eines ausgedehnten Baues von Gemüse im
Kriegsjahre , welches teilweise an Stelle des Brotes und der
Kartoffeln als Nahrung dienen müßte . Besonders legte er
Wert darauf , daß mehr Hülsenfrüchte , vornehmlich Erbsen und
dicke Bohnen gepflanzt werden , und daß Erbsen und Bohnen
auch mehr als Dürrgemüse für den Winter angebaut werden
müssen. Dann wurde der Anbau von Frühkartoffeln ein-
gehend besprochen und auf weitere Gemüsearten . Kartoffeln,
Zwiebeln , Schwarzwurzel aufmerksam gemacht . Zum Schluß
wurden verschiedene Sämereien verteilt . Herr Bürgermeister
Koch legte nochmals dar , wie die Not der Zeit dazu
zwingen werde , den gegebenen Anregungen zu folgen.

landsverteidiger , verlost . Bei dem Kassierer C h r i st i a n
H e r b o r n lMaschinenfabrik ) und I o h. E n g e l in Gei¬
senheim sind Lose k 10 Pfg . zu haben.

ist Rüdesheim a . Rh ., 17 . Febr . Die Schiffahrt im
Gebirge und im Rheingau war heute während des ganzen
Tages durch Nebel sehr behindert . In den Morgenstunden
war der Nebel auf dem Rheine so dicht, daß selbst der
Trajektverkehr Bingen —Rüdesheim eingestellt werden mußte.
Erst gegen 9 Uhr wurden die Fahrten der kleinen Boote
ausgenommen , obwohl der Nebel immer noch sehr dicht
war . Das Wasser des Rheines ist hier noch im Steigen
begriffen.

Limburg , 19 . Febr . Gymnasialdirektor Beckmann,
der von April 1911 das hiesige Gymnasium und vorher
das Realgymnasium in Geisenheim leitete , ist nach längerem
Leiden im 58 . Lebensjahr gestorben.

Fürs Vaterland gestorben.
— Nievern , 20 . Febr . Den Heldentod fürs Vaterland

starb der Kriegsfreiwillige Nikolaus Eufinger,  Seminarist
der 2 . Klasse in Montabaur , Sohn des dahier verstorbenen
Herrn Lehrers Eufinger . Er ruhe im Frieden Gottes!

Wetter - Aussichten
für mehrere Tage im Voraus . — Auf Grund der Depeschen

des Reichswetterdienstes.

21 . Febr . : Veränderlich , vielfach heiter , milde.
22 . Febr . : Bewölkt , teils heiter , nahe Null , Niederschläge.
23 . Febr . : Feuchtkalt , veränderlich , Niederschläge.

__ Verantwortlich : A dam Etienne , Oestrich.

Bekaatttniacltiivg.
fBon heute ab erhalten die hier einquartierten Soldaten

Krot . Sie sind angewiesen , das Brot ihren Quartier¬
gebern zur beliebigen Verwendung abzugeben . Das Ber-
pflegungsgeld verringert sich vom 21 . ds . Mts . ab um
0 .15 Mk . für den Tag.

Oestrich,  20 . Februar 1915.

_Der Bürgermeister : Becker.

MauRtnaebflRg.
Es wird hiermit nochmals darauf aufmerksam gemacht,

daß Roggenbrot erst 24 Stunden nach Beendigung des
Backens aus den Bäckereien abgegeben werden darf.
Zuwiderhandlungen werden in Zukunft zur gerichtlichen Be¬
strafung angezeigt.

Oestrich , den 20 . Februar 1915.

____ Der Bürgermeister : Becker.

BekaRRttnacbRRg.
Auszug aus dem Beschlutzbuche der
Gemeindevertretung zu Niederwalluf.

Verhandelt , Niederwalluf , den 12 . Febr . 1915.
Anwesend:

1. Bürgermeister Jansen, Cratz,  Schöffe . 2. die Ge-
meindeverordneten : Jos . Komes,  Karl Mehl,  Fritz
Becker , Heinrich Bug , Philipp Müller,  Karl Müller  1 .,

Karl Müller  2.

Gegenstand:
4 . außer der Tagesordnung:
Stellungnahme des Herrn Bürgermeisters und des Ge¬
meinderates gegen die in der Sitzung vom 7. Januar gegen
den Herrn Bürgermeister erhobenen Beschuldigungen.

Beschluß.
Die in der Sitzung vom 7. Januar bei Gastwirt H.

Klee anwesenden Herren Gemeindevertreter erklären aus¬
drücklich, daß sie keineswegs beabsichtigt haben , an der
Amtsführung des Herrn Bürgermeisters eine Kritik auszu-
übcn . Sollten infolge von Mißverständnissen beleidigende
Aeußerungen gefallen sein, so nehmen die betr . Herren solche
mit Bedauern zurück und erklären , daß es ihnen fern
gelegen , den Herrn Bürgermeister zu beleidigen.

sgez ] Jansen,  Bürgermeister.
[ „ ] Karl Mehl , Hch. Bug.

Die Richtigkeit dieses Auszuges wird bescheinigt.
Der Beigeordnete : Müller.

verband0 - strich . 19. Februar 1915.
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Handelskrieg gegen Englar
Sie kennen die Gefahr.

A"zahl ^ änilAk " ,l e 19- Febr . In Aarhus liegt l
England nfiA er  Knd norwegischer Dampfer , die i
ichasten stcĥ ^ eu sollten , deren Offiziere oder Mo
Steges w ^ e» des Beginnes des Unterseew
und daher di- Fahrt nach England mitzumacl
-Angantvr " ausgaben . Vom dänischen Dam!
Englands « fahlp» rl£” ^ bie  Matrosen und Heizer , r
«nd vom^norwP ^ '" " norwegischen Dampfer „Cour!
und mZnldSftlr ^ en  Sampser „Remus " die Offiz
raade - die A5A ' ^l n norwegischen Dampfer „Haai
^en Häfen besü^ lmE bter  Dampfer waren nach en

^rchiet1 ° ^ » h« gen, 19. Febr. „Berlingste Tiden
erkauft?» ftaade ,̂ '. "Courier ", „Remus " und . Haar

i" 'Slord " inj . V . ° uch die Schiffsmannschaft des Dampf
Preises Estland zu fahren ' ^ die Mmengefahr geweigert , n

D Kronen M »» Sw verengte eine Kriegszulage 1
sverord- zn ^ eseitigem ' Schwierigkeiten mit

ÖU i L ^ en  ^ enÜ̂genmißbrauch.
Der Note

England

»v.
. «t den. Landr"» ,

er.

^hsel  19 . Febr.
.p̂ Dihbrauck -! ^Lp,? ® oIIan&  und England
Ê offentlicht " ŝ Eutralen Flagge wird nun,

«U'r . Dre holländische Regierung erbat

w Winkel , 19 . Febr . Die , diesjährige General -Ver¬
sammlung des Kranken - Unterstützungs - und
Sterbevereins  tagte am Sonntag , den 14 . ds . Mts.
im Lokale des Herrn K. Saurmann . Der Vorsitzende Herr
A. H o f m a n n eröffnete dieselbe mit einer Begrüßung der
Mitglieder im neuen Jahr . Nachdem das Andenken der
verstorbenen Mitglieder in üblicher Weise geehrt war , er¬
stattete der Vorsitzende den Jahresbericht . Die Neuwahl,
bezw . Ergänzung des Vorstandes ergab folgendes Resultat:
Der Vorsitzende, Herr A. Hosmann,  wurde einstimmig
wiedergewählt Als Schriftführer wählte die Versammlung
Herrn G e o r g G ö b e l . Als Ausschußmitglieder wurden
die Herren Peter Der st ross  wieder - und die Herren
I . A d a m o und Fr . He y n neugewählt . Aus dem Bericht
des Vorsitzenden ging so recht die segensreiche Wirksamkeit
hervor , die der Verein entfaltet . Um so mehr wäre zu
wünschen, daß sich noch recht viele dem Verein anschließen
wollten , damit die Kasse immer leistungsfähiger wird . Und
jedes Mitglied kann und soll in seinem Bekanntenkreis dazu
beitragen , der guten Sache immer neue Freunde zuzuführen
Der Beitrag von monatlich 1 Mk ist so gesetzt, daß ihn
jeder erschwingen kann . Anmeldungen nehmen die Vorstands¬
mitglieder jederzeit entgegen.

X Geisenheim , 20 . Febr . Die diesjährige General¬
versammlung des „Geflügelzuchtvereins Mittelrheingau " findet
am Sonntag , den 28 . Februar , statt . Wie in den vorher¬
gehenden werden auch in dieser Versammlung 1 deutscher
Riesenscheck, > Hermelin -Kaninchen , 1 Paar Brieftauben , 1
Kanariensänger und 2 dito Zuchtweibchen , sämtlich Geschenke
von Mitgliedern , zugunsten unserer im Felde stehenden Vater-

Vorstehenden Auszug aus dem Beschlußbuche der Ge-
meindevprtretung bringe ich hiermit zur öffentlichen Kenntnis
der Ortseingesessenen.

Niederwalluf,  den 19 . Februar 1915.
Der Bürgermeister:

In Vertretung : Müller.

liRladRRg
=

zu dem am 21. Februar , abends 8 Uhr , im m
„Saalbau Reis " in Geisenheim stattfindenden=

= Konzert
zum Besten des „Vaterländischen Frauenvereins"

=== Geisenheim.

Preise der Plätze:
Res. Platz 1.50 Mk ., 1. Platz 1.00 Mk.,

2. Platz 0 .50 Mk.

ÜE vrr Vorstand des Vaterländischen Franenvereins



anz bedeutender Auswahl zu sehr billigen Preisen

KmSlSudt, Strümpfe, Korfetts,
Wäsche. Spitze»CafcbtitSdxr,

KerzeMtüdier, Kopfkräpze,
HerzenranbeB, KerztnRroneB,

Strüabtbea
Snaben -SteH - und g 4

welke ufld febwarze ltfell-Rfei<fer
von Mk. 17.- an üort  Mk . 18. <■

Uoile-Rleider, Samt-Rleider"LKL
welke Batlft'Stidterei-Hlelder

farbige Ittoatags-Rleider

Schwarze und weiße RleidetRotfe
Weibe gekickte Muke und Batike

in allen modernen Webarien

(feile
(feileu. Stidterei-dolauts für Kleider

in enormer An"

CriRot-Unterwäl(be
welke Knaben-BerndenQ>tetmml'eqetu-qqctt

manrsetten• Krawatten* Baadtdmbe
Sämtliche aufgeführten Artikel sind auch in unseren Zweiggeschäften

erhältlich.

in den neuen Modefarben von Mk. 15.

Ferngpri ’chei 1 282 und 822

€r<cb<
an Icfzl
..Plaud

Fron
W

VfcinbcrgspfähteSanger verein igung 6rback i. Kng.
Dirigent : Herr A . Schonlever

Bekanntmachung.
Die Maul - und Klauenseuche ist in dem Gehöfte des

Herrn Nie . Engelmann erloschen.
Die Sperre wird aufgehoben.
Oestrich, den 18. Februar 1915.

Der Bürgermeister : Becker.

Holzverkauf
der Oberförsterei Chauffeehaus am Dienstag , 23. Februar
1915, vorm. 10l/ 2 Uhr , in Georgenborn [„Hohewald"]
aus Schutzbezirk Georgenborn- Ronnenbuchwald sDistr. 4,
6, 71 Schnepfenbusch sDistr. 8], Rumpelskeller sDistr. 12
und U ] Rotekreuzkopf sDistr. 16. 19, 20, 21], Schlangen¬
baderwand sDistr. 24 und 26] : Eichen: 15 Rm. Nutzschert
[22 m. l ], 9 Rm . Nutzlnüppel [1,85], 69 Rm. Brennholz,
550 Wellen ; Buchen : 432 Rm . Scheit, 649 Riy. Knüppel,
9940 Wellen ; Anderes Laubholz : 33 Rm. Nutzholz [2
m l ] 30 Rm . Brennholz , 175 Wellen; Fichten -Stangen:
95 I —III . Kl., 600 IV. —VI. Kl.

Feldpostkarte.
Auf der Fahrt durch das schöne Sachsenland ruft die

4. Komp. L.-J .-Regt . 81 den werten Bürgern
Hestr ictz-Win Keks

ein herzliches Lebewohl und frohes Wiedersehen zu.

MoKlläligKeils Konzerl
zum Kesten der Krieger und deren familien breiiger Gemeinde im „F>otel 6n gel“  am
28 . Februar 1915, unter gütiger Mitwirkung der Kapelle der freiwilligen feuerwebr und
der Herren Korn  aus Oestrich (Violine und Zitber ), Seb. Schmitt (Klavier)

und Willy Scbellbaas  aus Oestrich (Zitber ).

Vortragsfolge.

Als Liebesgabe
für unsere tapferen Truppen im Felde.

= In Feldposfpackungen =

sicherer

1. Sröffnungsmarsch : „Der frobe Wandersmann " von H.Cßerjdorf.
2 . Prolog.
3. Ansprache.
4. Lhor : „Die heimatliebe " . von Mengert.
5 . Träumerei (Violine und Klavier . . . . von Schubmann.
6. Gemeinschaftliches Lieö : „Deutschland über alles ".
7. Das Grab aus öer Heiöe (Cenorlolo ).
8. Thor : „Des Reiters ffiorgengefang " . . . . von Rebbert.

®ni § mir bie Heimat (Violine und Zither ) . von Günther.
Morgengruß , Crompeterlolo . von Curt fen.
Thor : „Des Sohnes Heimkehr" . . . . von ffl. Reumann.
Fantasie von Hermann (Violine und Klavier .)

2 Ceil.

Stickel , zu Drahtanlagenst»
Baumpfähle , kyanisiert ut
imprägniert , empfiehlt
Gg . Iss . Lrirdrldz.

Holz - u . Faßgeschä
Oestrich, Landstraße 12. t

31 Telephon 31.

191261

Die
dauerten
Straße $
unseres 1
drungen

Die
machten1
haben hi.

N a t u r w ei n, zaMf!e l5£rä*0
Ant. Nagler , Oestriß® n *

Krahnenstr . 11. W ‘
_ ;_ _ J Verlusten

9
10
11
12

13
14

Deutscher Cognac
Rum - flrac

Zwetschenwasser
Niederlagen durch Plakate kenntlich.

fürs Beste » ttb billigste
Bezugsquelle in

m>l Aushänger, gr. Linse, 7-St «Bauerie, prima 175
Meiallfadenlan pr - - . . von. 10r .,z | ,mn»n feldgrau, mir p a r. Aushängeru. Kappeischieber, 1

)ClulaUiytll7-St .-BaUerie, Osram Blendlampe . . non l
Taschenlampen . MMtiirlampru . Note - Kren?- Lampen.
Wilitärradtahrlampen i grögi. Auswahlo_9a 4 .1.20 u hoher.
Garantie -Daurr -Katterie mit 7 u. 10 Sid. von 45 4 an-

Großes Lager in Gsram -Metallfadrn -Lampen.
Neu: 1L Mattlampe 200 K-rzen mit halbem etcom.

Hälfte des bisherigen  Stromverbrauches. --

Alf.Flock,Wiesbaden,ÄR £ ,,.
Telephon 747.

Seb . Regner , Dentist
Karthäuserstr asse Kr . 16 iVlfllflZ nahe der Augnstinerstr.

Zahnersatz u. Behandlung der Zähne
Sprechstunden : 8 - 6 ühr , Sonntags 9- 12 Uhr : Fernspr . 1985

WeinbuchF
för Schankwirte , Lebensmittelhändler , Krämer und
sonstige Kleinverkäufer von Wein, gebunden
ungebunden , liefert die Buchdruckerei des

Rheingauer BUrgerfreund, Oestrichu. Eltville.

von h . hokmann.
. von Rebbert.

von Langer.

Schneidige Truppe , Marsch . . . .
. . . Thor : „Hndreas Höker" .
15. Großmütterchen (Violine und Zitber ) .
16. Stolzenfels am Rhein.
17. Thor : „Ritters Rblchied" . von Johanna Kinkel.
18. Gemeinschaftliches Lieb : „Die Wacht am Rhein ".

Steirisches LLnöler -Duett für 2 Zithern . . von Hauptmann.
Lhor : „0 wie herbe ist das Scheiden" . . . . von SUcber.
Das treue öeutsche Herz. von 0tto -

«W»Rheuma 1ismus. wenigen
®Ür Gicht uud ^
Kurze Spcz .' Behandl . Aerztl.»
psohlen. Maß . Preise. Sprech» Zu l
9- 12 u. 3- 6 Uhr n . Werkta«

W-„.
Hüsnergasse 16, 1.

Alte
zerriffene und abgeschnitleM*"^
Strümpfe, Röcke und dergl ^gungsanll
das Pfund 30 Pfg ., wird -Wiese Stell
Montag und Dienstag anzf
kaust 1 Sons

Schmittstraße 4, Elivtlle^
Ein schwerer

Fakrocks

19
20.
21

Zwilchen den einzelnen Dm . werden durch einen Vihtor -Gramopbon
Gefang- und Konzertstücke erster Künstler zum Vortrag gebracht.

Res. platj 2 ffih.
Preise Her Plätze:

i. Viatz i Wk. 2. platj 0.50 fflk.

zu verkaufe».
Näheres in d. Exp- ds.

Bet D
Grodno dc

Die b,
l'ch Lomz,

B ! 3 110 S 'mit Ga-' “*®
Modi Studier-Piano 1,22cm

1.25 „ .
1,28 . ,
1.28 „
1,30

6 „ B
7 SalonA
8 „ B

ufiv. auf Raten
per Monat 15—20 Mk. Ka st*
Wilh Müller.

Kgl. Span.
6egr. 1843. MünsterstrasU

„ 2 Cacilia- ,
. 3 BhenaniaA,
e 4 8,
„ 5 MoguntiaA,
H
ir

1,30 . .
1,32. .
1,34

ohne

eigener Arbeiter Feind

Kassenöffnung 7 Uhr. Anfang punkt 8 Uhr.

6s wird höstichst gebeten, während des Konzerts das Rauchen zu unterlassen.
rvvver Rheumatismus , Gicht
vü Ischias , Gelenk-, Gesichts-
Genickschmerzenu. Hämorrhoiden
hat , verlange gratis Proben von
J.Zahns Salbe, Oberingelheim.

Für Damen, für Herren! ^
Bessere Stellung
Höheres Gehalt
erreicht man durch meinen
bestens anerkannten
brieflichen Unterricht
in einf., dopp. und amerik.
Buchführung, nebst Abschluß

und Kontorpraxis.

Philipp Joerg, Mainz.
Bücherrevisor,

Walpodenstrasse 37.
Verlangen Sie Prospekte.

des oberen Rheins»
Sonntag , den 21.

Jnvocavit.
10  Uhr vorm. : Gottesdi»̂

der Pfarrkirche zu
11  Uhr vorm.: Christi

der mäpnl . Jugend.
3 Uhr nachm. : Gottes

in der Christuskapellej
Eltville.

Mittwoch, den 24. Febr.
8*/* Uhr abends : Pass

andacht in der Chripf
zu Eltville.

t: Groi

Oestrich.
Sonntag , den 21.

Jnvocavit.
9 Uhr vorm . : Gottesdie!

Oestrich,
11'/4 Uhr vorm : Gottes

in Eberbach-Eichberg'
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